
6. Bezirksschützenbund ALPENLAND 

Bezirkssportleitung LG 

Sabine Stöhr 

Tel: 0699/10783557, Mail: sabinestoehrlg@gmail.com 

Bezirksmeisterschaft 2025 

Luftgewehr aufgelegt 

  

Ort:    Bezirksschießstätte in Mank  

Termin:  Samstag, 11. Jänner 2025, Beginn 08:30 Uhr  

Nennung:  persönlich am Stand (Schützenpass mit gültiger Jahresmarke). Startberechtigt sind auch 
Schützen, für die ein Antrag auf Ausstellung eines Schützenpasses gestellt wurde 
(Zahlungsbestätigung ist vorzulegen)  
 

Nennschluss:  Einzelschützen  um  15.00  Uhr,  Kombischützen  um 14.00  Uhr 
Mannschaften: bevor der/die erste Schütze/In dieser Mannschaft am Start ist 

 
Nenngeld:  Einzelschützen € 12, Mannschaften € 12. Für die Kombination (im Nenngeld für LG und LP 

enthalten) werden nur Schützen gewertet, welche beide Bewerbe für den  selben Verein 
schießen.    
 

Klassen:  Männer, Frauen, Senioren 1, Seniorinnen 1, Senioren 2 und Seniorinnen 2 
Kombination LP aufgelegt und LG aufgelegt!  

  Mannschaft gemischt  
Alle Klassen werden gewertet, auch wenn nur ein Teilnehmer je Klasse genannt ist.  
In jeder Einzelklasse werden bis zu drei Medaillen und bis Platz fünf Urkunden vergeben.   

  

  

Bei 3 Mannschaften werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben, nur eine 
Mannschaftsklasse, jede Mannschaft besteht aus drei Schützen beliebiger Klasse. 

Programm:  40 Schuss stehend aufgelegt, geschossen wird auf elektronische Anlagen, Zehntelwertung,  
Kombination auf ganze Ringe, ZEIT: 65 min inkl. der Vorbereitungszeit  

  Die Gewehrauflage darf mit der vorderen Hand nicht berührt werden, Fußstellung ist frei wählbar. 
Sportbekleidung (Schießjacke erlaubt) und knöchelfreie Sportschuhe sind zu tragen 
(Jeans, Straßenbekleidung und Straßenschuhe sind nicht erlaubt).  

Auswertung:  erfolgt durch den austragenden Verein  

Protest:  Bei einem Protest werden € 20,- Protestgebühr eingehoben, Rückerstattung bei Stattgebung  
 
Siegerehrung:     im Anschluss an den Bewerb  
 

Für alle Details, die in dieser Ausschreibung nicht enthalten sind, gelten die Bestimmungen der ÖSchO und der 
NÖLSCHO! Mit der Bezahlung des Nenngeldes erklären sich die Teilnehmer mit der Verwendung persönlicher 

Daten einverstanden. 

 

Bezirkssportleitung LG 

Sabine Stöhr   


